
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative
«gegen die illegale Einwanderung»

vom 22.'März 1996

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Prüfung der am 18. Oktober 1993 eingereichten Volksinitiative «gegen die
illegale Einwanderung» '>,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. Juni 19942),

beschliesst:

Art. l
1 Die Volksinitiative «gegen die illegale Einwanderung» vom 18. Oktober 1993 ist
gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Ari. 69ur Abs. 2 Bst. d, Abs. 3 und 4 (neu)
1...
d. Aufgehoben

* Der Bund gewährt Personen nach Massgabe der Gesetzgebung Asyl, die in ihrem
Heimatland oder im Land, wo sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete
Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.

. 4 Zur Verhinderung der illegalen Einreise und des Asylrechtsmissbrauchs gelten
unter Vorbehalt des Rückschiebeverbotes folgende Bestimmungen:
a. Auf die Asylbewerbung eines illegal Eingereisten wird nicht eingetreten.
b. Der Asylbewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Einreise in die Schweiz

, während der Dauer des Verfahrens und hat, soweit er sich in der Schweiz
befindet, keinen Rechtsanspruch auf freie Niederlassung.

c. Der Asylbewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Erwerbstätigkeit während
der Dauer des Verfahrens. Soweit ihm eine Erwerbslätigkeit gestattet wird,
untersteht sein Einkommen der Verwaltung des Bundes, welcher aus dem
Erwerb den Lebensunterhalt des Bewerbers und die weiteren von ihm verur-
sachten Kosten deckt und einen Überschuss erst im Falle der Asylgewährung
oder der Ausreise aus der Schweiz auszahlt.

d. Der Entscheid über Asylgewährung steht dem Bund zu. Mit der Beschwerde
gegen den Nichteintretensentscheid und die Asylverweigerung kann nur die
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Verletzung von Bundesrecht, die willkürliche Sach verhalf sfeststellung und
die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt werden.

e. Der Asylbewerber, auf dessen Gesuch nicht eingetreten oder dessen Gesuch
abgewiesen wurde, wird aus der Schweiz ausgewiesen. Die Verletzung des
Rückschiebeverbotes kann im Rechtsmittelverfahren umfassend geprüft wer-
den.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt gelindert:

Übergangsbestimmung Art. 20 (neu)

Die Bestimmungen des revidierten Artikel 69ter Absätze 3 und 4 treten drei Monate nach
deren Annahme durch Volk und Stände in Kraft. Der Bundesraterlässtt die nötigen Vollzugs-
bestimmungen auf dem Verordnungswege, bis sie durch die ordentliche Gesetzgebungabge-e-
löst werden.

Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Stünden, die Initiative zu verwerfen.

Ständerat, 22. März 1996 Nationalrat, 22. März 1996

Der Präsident: Schoch Der Präsident: Leuba
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Duvillard

6977

1322



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «gegen die illegale Einwanderung» vom 22.März

1996

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale
In Foglio federale

Jahr 1996
Année

Anno

Band 1
Volume

Volume

Heft 13
Cahier

Numero

Geschäftsnummer ---
Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 02.04.1996
Date

Data

Seite 1321-1322
Page

Pagina

Ref. No 10 053 801

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.


